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So nah am Papst
wie kaum jemand
Leo XIV. hat einen Toggenburger
zu seinem Kammerdiener gemacht

LUZI BERNET, ROM

Seit kurzem begleitet er Papst Leo XIV.
auf Schritt und Tritt: der 46-jährige Anton
Kappler, geboren in Wattwil im Kanton
St. Gallen. Der amerikanische Pontifex
hat Kappler jüngst zu seinem Kammer-
diener ernannt. Bis Ende Januar 2026
war Kappler als Leutnant Mitglied der
päpstlichen Schweizergarde.

25 Jahre hatte er dort gedient, die
maximale Dienstdauer für Angehörige
der Schweizergarde bis und mit Leut-
nant. Kappler kennt den Vatikan sehr
gut – was mit ein Grund für seine Wahl
gewesen sein dürfte. Dennoch kommt
die Ernennung überraschend. Noch nie
diente ein ehemaliger Schweizer Gardist
als Kammerdiener des Papstes. Kappler
tritt an die Seite von Piergiorgio Zanetti,
einem früheren Angehörigen der vati-
kanischen Gendarmerie, den Leo XIV.
von seinem Vorgänger Franziskus über-
nommen hat. Damit hat der Papst vor-
erst zwei solche Assistenten. Beobachter
schliessen nicht aus, dass der Schweizer
über kurz oder lang alleiniger Kammer-
diener sein wird. Er organisiert das All-
tagsleben des Papstes.

Rivalität mit der Gendarmerie

Für die Schweizergarde ist die Wahl
Kapplers ein Zeichen besonderer Wert-
schätzung. Bereits anlässlich der Ver-
eidigung der neuen Gardisten im ver-
gangenen Oktober war Leo XIV. an-
wesend. Erstmals seit 57 Jahren erwies
wieder einmal ein Pontifex seiner Leib-
garde an einem für diese so wichtigen
Anlass seine Reverenz.

Zwischen der Schweizergarde und
der Gendarmerie, dem Polizeikorps des
Kleinstaates, besteht seit je eine gewisse
Rivalität. In der Gendarmerie war man
davon ausgegangen, dass wiederum einer
ihrer Angehörigen zu Zanettis Nachfol-
ger gewählt werde. Nun hat sich der Papst
für einen eleganten Übergang entschie-
den. Er schenkt dem Ex-Gardisten Kapp-
ler sein Vertrauen, belässt Zanetti aber
erst einmal an seinem Platz und vermei-
det damit, die Gendarmen zu brüskieren.

Über Kappler ist nicht viel bekannt.
Er stammt aus einfachen bäuerlichen
Verhältnissen im Toggenburg und hat in
der Garde einen guten Ruf. «Der per-
fekte Offizier», sagt ein Vertrauter über
ihn: zuverlässig, hilfsbereit, loyal. Es sind
Eigenschaften, die er in seiner neuen
Funktion gut gebrauchen kann.

Denn als Kammerdiener gehört
Anton Kappler zum engsten Kreis um
den Papst, zur päpstlichen Familie, wie
man sagt. Nach unbestätigten Informa-
tionen soll er zusammen mit den ande-
ren engen Vertrauten des Pontifex in
der von Leo am Wochenende bezoge-
nen, neu renovierten Wohnung im Apo-
stolischen Palast wohnen.

Vorbild und Albtraum

Als Massstab gilt in Rom Angelo Gu-
gel, der kürzlich im Alter von 90 Jahren
verstorbene, legendäre Kammerdiener
dreier Päpste (Johannes Paul I., Johan-
nes Paul II. und – anfänglich – Benedikt
XVI.). Das Bild, wie er Johannes Paul II.
stützt, nachdem dieser gerade von Ali
Agca angeschossen worden war, ging
um die Welt. Gugel verkörperte ideal-
typisch das Bild des aufopfernden und
loyalen Mitarbeiters.

Anders Paolo Gabriele, der Nachfol-
ger Gugels als Kammerdiener. Er hatte
vom Schreibtisch Papst Benedikts klas-
sifizierte Dokumente entwendet, an die
Medien gegeben und damit einen Skan-
dal ausgelöst, der als «Vatileaks 1.0» in
die Geschichte einging. Gabriele wurde
2012 von einem vatikanischen Gericht
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Für
Papst Benedikt sei der Fall «in mensch-
licher Hinsicht eine grosse Enttäuschung»
gewesen, schrieb dessen Privatsekretär
Georg Gänswein 2023 in einem Buch
über seine Zeit an der Seite Benedikts.

Anton Kappler, der Mann aus dem
Toggenburg, übernimmt also ein Amt,
das ihn zwar ins Zentrum des Gesche-
hens bringt, das aber auch einige Ver-
suchungen und Gefahren birgt.

Die integrative Schule soll für alle Kinder offen sein – das will der Dachverband der Behindertenverbände erreichen. SEVERIN BIGLER / CH MEDIA

Ein Einfallstor
für Aktivisten
Kommentar auf Seite 20

«Das ist
ein Paradebeispiel dafür,
wie sich fremde Richter
in unsere
Angelegenheiten
einmischen.»
Mauro Tuena
SVP-Nationalrat

Ein Uno-Gremium
hat die Schweiz
angewiesen, Emma
bis zur endgültigen
Entscheidung
über die Beschwerde
in der Regelklasse
zu unterrichten.

Der Streit um ein behindertes Kind könnte
das Schweizer Bildungssystem umkrempeln
Behindertenorganisationen möchten die Sonderschulen abschaffen und gelangen dafür an die Uno

ERICH ASCHWANDEN

Manchmal braucht es nur ein paar Men-
schen, um ein ganzes System ins Wanken
zu bringen. In diesem Fall ist es die zehn-
jährige Emma*. Zusammen mit ihrer
Familie will das Mädchen erreichen,
dass sie in der Regelschule bleiben kann
und nicht eine Sonderschule besuchen
muss. Emma hat seit ihrer Geburt eine
tetraspastische Zerebralparese mit peri-
ventrikulärer Leukomalazie. Bei dieser
schweren Form der frühkindlichen Hirn-
schädigung sind alle vier Gliedmassen
betroffen. Emma ist auf einen Rollstuhl
und weitere Hilfsmittel wie Schienen
und unterstützende elektronische Kom-
munikationsmittel angewiesen.

Das Mädchen besucht mittlerweile
die 4. Klasse in der Regelschule. Ihre
Eltern haben dies durchgesetzt, ob-
wohl der Gemeinderat ihres Wohnorts
entschieden hat, dass Emma die heil-
pädagogische Sonderschule besuchen
muss und nur teilweise in einer regulä-
ren Klasse unterrichtet werden soll.

Aargau verweigert Umsetzung

Damit soll aber per Anfang des kommen-
den Schuljahres Schluss sein. Sowohl das
Aargauer Verwaltungsgericht wie auch
das Bundesgericht haben entschieden,
dass Emma künftig die Sonderschule be-
suchen muss. In seinem Urteil stützt das
oberste Gericht die Haltung der Vor-
instanz. Diese hat festgestellt, dass Emma
trotz Fortschritten zur Mitte des zweiten
Schuljahres immer noch weit von den
Lernzielen entfernt war. Sie sei sprach-

lich und kognitiv überfordert und könne
aus dem gemeinschaftlichen Unterricht in
der Regelklasse für ihre weitere Entwick-
lung keinen sinnvollen Nutzen ziehen.

Die Familie und Inclusion Handicap,
der Dachverband der Behindertenorga-
nisationen, sind mit dem Urteil nicht
einverstanden. Sie haben Beschwerde
beim Uno-Ausschuss für Kinderrechte
eingereicht – und wollen so einen Prä-
zedenzfall schaffen. «Emma macht gute
Lernfortschritte und ist sozial inte-
griert», sagt David Krummen. Er ist der
Anwalt von Inclusion Handicap, der
das Mädchen rechtlich vertritt. «Wes-
halb die kantonalen Behörden weiter-
hin die Separation durchsetzen möch-
ten, ist nicht nachvollziehbar.»

Mit der Beschwerde bei der Uno ver-
folgt Inclusion Handicap ein übergeord-
netes Ziel. «Wir fordern, dass der Pro-
zess zur Zusammenführung von Regel-
schule und Sonderschule eingeleitet
wird», sagt Krummen. Es sei zwar klar,
dass dieser Übergang nicht von einem
Tag auf den anderen erfolgen könne.
«Der Fall von Emma zeigt aber deutlich,
dass eine Schule für alle den Bedürfnis-
sen der Betroffenen entspricht. Es ist an
der Zeit, dass die Schweiz das Recht auf
inklusive Bildung von Kindern mit Be-
hinderungen umsetzt.»

Kinder mit besonderen Bedürfnis-
sen sollten in der Schweiz möglichst in
Regelklassen unterrichtet werden. Dies
entspricht dem Konzept der integrativen
Schule. Der Bildungsbericht 2023 hat je-
doch aufgezeigt, dass es trotzdem weiter-
hin grosse kantonale Unterschiede gibt.
Je nachdem sind auf der Primarstufe zwi-
schen 1 und 7 Prozent der Schulkinder
nicht in Regelklassen untergebracht.

Die jüngsten Entwicklungen las-
sen darauf schliessen, dass die Uno
der Schweiz tatsächlich Vorgaben zum
Schulsystem machen könnte und dabei
voll auf das integrative Modell setzt. Der
Ausschuss für Kinderrechte hat nämlich
entschieden, sich der Beschwerde von
Emma anzunehmen und damit eine poli-
tische Kontroverse ausgelöst. Das Uno-

Gremium hat die Schweiz angewiesen,
Emma bis zur endgültigen Entschei-
dung über die Beschwerde weiterhin in
der Regelklasse zu unterrichten. Bis es
so weit ist, dürften mindestens zwei Jahre
verstreichen. Die «Sonntagszeitung» hat
zuerst über diesen Entscheid berichtet.

Das zuständige Aargauer Bildungs-
departement will sich nicht an diese An-
weisung halten. «Wir wollen das Beste
für das betroffene Kind. Das ist laut
den Urteilen des Verwaltungsgerichts
und des Bundesgerichts der Besuch
einer heilpädagogischen Schule», sagt
die Mediensprecherin Simone Strub

Larcher. Deshalb werde Emma ab dem
Schuljahresbeginn im August nicht mehr
in der Regelklasse unterrichtet.

Mit dieser Haltung geht die Aar-
gauer Bildungsdirektorin Martina Bir-
cher (SVP) auf Konfrontationskurs mit
dem Bundesrat.Am 9. März erklärte der
Justizminister Beat Jans nämlich in der
Fragestunde des Nationalrats schrift-
lich, die Schweiz habe das entspre-
chende Fakultativprotokoll zur Kinder-
rechtskonvention unterschrieben und
sei damit verpflichtet, solche vorläufigen
Massnahmen «in guten Treuen» umzu-
setzen. «Auch die Kantone sind an das
Völkerrecht gebunden und müssen die
Massnahmen dementsprechend umset-
zen», betont Krummen.

Für den Nationalrat Mauro Tuena,
der die entsprechende Frage gestellt hat,
ist dies ein Affront. In seiner Botschaft
habe der Bundesrat geschrieben, dass
vorläufige Massnahmen «nicht rechtlich
verbindlich» seien. «Mit seiner neusten
Aussage bricht er das damals gegebene
Wort. Das ist ein Paradebeispiel dafür,
wie sich fremde Richter in unsere Ange-
legenheiten einmischen», sagt der Zür-
cher SVP-Vertreter.

Auch die SP hat die Angelegenheit
im Parlament aufgegriffen. So fragt der
Nationalrat Islam Alijaj in einer Inter-
pellation den Bundesrat, wie dieser
sicherstelle, dass Bund und Kantone im
Umgang mit solchen Anordnungen von
Uno-Ausschüssen eine kohärente Pra-
xis verfolgten. Alijaj hat wie Emma seit
seiner Geburt eine Zerebralparese und
sitzt deswegen im Rollstuhl. Er hat eine
Sprachbehinderung. Seine kognitiven
Fähigkeiten sind davon jedoch nicht be-
einträchtigt. Als Politiker setzt er sich
für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderungen ein.

Tuena erinnert der Vorentscheid der
Uno-Kinderrechtskommission an das
Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte zu den Klimasenio-
rinnen. «Es darf nicht sein, dass interna-
tionale Gerichte und Gremien Urteile
des Bundesgerichts aushebeln.» In die-
sem Fall würde das Schweizer Bildungs-
system fundamental umgekrempelt.
Die Konsequenzen wären fatal, betont
er. Aber auch im Asyl- und Ausländer-
recht werde die Schweiz regelmässig von
diesem Uno-Ausschuss ausgebremst.
Tuena, der Mitglied der Rechtskommis-
sion ist, prüft nun, wie die Schweiz ein
solches Szenario abwenden kann. Dies
wäre durch die Kündigung des entspre-
chenden Fakultativprotokolls möglich.

Politik und Forschung uneins

Das Tauziehen im Fall Emma ist auch
deshalb brisant, weil sich in der Schweiz
derzeit ein Trend weg von der integrati-
ven Schule und hin zu vermehrter Sepa-
ration abzeichnet. In verschiedenen
Kantonen hat sich die Auffassung durch-
gesetzt, dass das integrative Konzept ge-
scheitert ist und den Schülern nicht nur
wenig bringt, sondern ihnen sogar scha-
det. Im Kanton Basel-Stadt werden be-
reits wieder Förderklassen angeboten.
In Zürich und Luzern gibt es ähnliche
Bestrebungen. Von der SVP und der
FDP kommt die Forderung, die integra-
tive Schule abzuschaffen.

Bildungsforscher sind jedoch zu ande-
ren Schlüssen gelangt. «Seit 30 Jahren
zeigen praktisch alle empirischen Stu-
dien übereinstimmend, dass Kinder mit
Behinderungen profitieren, wenn sie in
einer Regelklasse unterrichtet werden»,
sagt Professorin Caroline Sahli Lozano,
Leiterin Schwerpunktprogramm In-
klusive Bildung an der PH Bern. Das
hänge auch damit zusammen, dass Kin-
der stark voneinander lernten. Zudem

würden Kinder, die eine Sonderschule
besuchten, teilweise stigmatisiert –
oder sie übernehmen das Stigma sogar
selber. Laut Sahli Lozano zeigen sich
die Vorteile der integrativen Schule sehr
deutlich im späteren Leben. Kinder, die
den Regelunterricht absolviert haben,
sind selbständiger und absolvieren viel
häufiger eine Berufsausbildung als Kin-
der, die Sonderschulen besucht haben.

Sahli Lozano unterstützt daher aus
der Forschungsperspektive die Forde-
rung von Inclusion Handicap, Regel-
schule und Sonderschule zusammenzu-
führen. «Dafür braucht es jedoch einen

längeren Prozess, da die Ressourcen und
Kompetenzen gezielt umgelagert wer-
den müssen, und es braucht insbeson-
dere auch ein Bildungsmonitoring, um
die Entwicklung datenbasiert zu steu-
ern. Ausserdem muss die Regelschule
ihre Haltungen, ihre Strukturen und ihre
Praktiken weiterentwickeln.» Letztlich
würden jedoch alle Kinder von einer
guten Schule profitieren.

Dagmar Rösler, die Präsidentin des
Lehrerverbands kann sich nicht vorstel-
len, dass im bestehenden Setting Regel-
und Sonderschule ohne weiteres zusam-
mengelegt werden. «Da müsste man
unser ganzes Bildungssystem grundsätz-
lich umkrempeln», sagt sie auf Anfrage
der NZZ. «Schon heute hat die integra-
tive Schule, so wie sie heute aufgestellt
ist, ihre Grenzen erreicht.» Sie weist
auch darauf hin, dass bei einer komplet-
ten Zusammenlegung beispielsweise
alle Schulhäuser behindertengerecht
gemacht werden müssen. «Aktuell plä-
dieren wir für Integration, dort, wo es
sinnvoll und machbar ist, aber nicht um
jeden Preis», fasst Rösler die Position
des Lehrerverbands zusammen.

* Name von der Redaktion geändert.


